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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Heilige Abend steht vor der Tür. Lichter-
glanz und Adventskränze, festliche Klänge und 
Feiern mit Freunden oder Kollegen verbreiten 
schon überall Weihnachtsstimmung.

Es ist ein besinnliches Fest. Wir halten inne und 
fragen uns, was im Leben wirklich wichtig ist. 
Wie leer wäre unser Dasein ohne die Freude 
und das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, ohne 
menschliche Nähe und gegenseitige Unterstüt-
zung. Was zählt, in unserem privaten Leben wie 
in unseren Gemeinden, das sind Gemeinschaft 
und Zusammenhalt. Nicht nur, wenn es draußen 
kälter wird.

Weihnachten lädt dazu ein, an andere zu den-
ken, an Menschen, die uns nahestehen, aber 
auch an Menschen, die Unglück oder Leid er-
fahren haben. Weihnachten lädt dazu ein, ande-
ren eine Freude zu machen und dafür zu wirken, 
dass es ein bisschen besser zugeht auf unserer 
Welt. Eine gute Gelegenheit ist das Hilfsprojekt 
„Weihnachten für Alle“, mit dem alljährlich 
über 500 bedürftigen Kindern im Landkreis und 
deren Familien ein kleines Geschenk gemacht 
werden kann.

Ich bin sehr froh, dass sich viele Menschen in 
unserem Landkreis für ihre Mitmenschen enga-
gieren. Sie halten unsere Vereine am Laufen, sie 
wirken in der Nachbarschaft oder in karitativen 
Organisationen. Was sie auch tun – sie tragen 
dazu bei, dass es sich bei uns gut leben lässt; 
sie machen unsere Welt wärmer und freundli-
cher; sie zünden – nicht nur zur Weihnachtszeit 
– viele Lichter an, die über die Region hinaus 
strahlen.

Die Weihnachtsfeiertage und die geruhsame 
Zeit zwischen den Jahren bieten uns auch die 
Chance, eine Auszeit zu nehmen, Zeit für Fa-
milie und Freunde zu haben und wieder zu uns 
selbst zu finden. Ein paar Tage abschalten, das 
haben wir uns alle verdient, das tut uns allen 
gut.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich den-
ke, Ihnen geht es wie mir: Ich freue mich auf 
Weihnachten, besonders wenn Schnee und Eis 
die Feiertage krönen sollten. Für das Neue Jahr 
wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen.

Ihr

Dr. Hermann Ulm, Landrat

Weihnachtsgrußwort des Landrats
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2.

3.

Sitzung des Ausschusses für Umweltz und Natur 
am Mittwoch, 18.12.2019 um 16:15 Uhr im 

Entsorgungszentrum Deponie Gosberg

TAGESORDNUNG:

3.	 Kenntnusnahme von der Niederschrift der Sitzung des Aus- 
	 schusses für Umwelt und Natur vom

4.	 Nachrüstung der vorhandenen Müllfahrzeuge mit einer 3D- 
	 Rückraumüberwachnung und einem 3D-Abbiegeassistenten für  
	 Seitenüberwachnung; hier: Sachstand und „rollende Sitzung“ 

5.	 Neuvergabe der Leistung Betrieb der dezentralen Wertstoffhö- 
	 fe im Landkreis Forchheim

6.	 Einführung der gelben Tonne im Landkreis Forchheim; hier:  
	 eventuelle Veränderung des Sachstandes (Tischvorlage)

7.	 Wünsche – Anträge – Informationen

Forchheim, 03.12.2019

Hermann Ulm

Landrat

Inhaltsverzeichnis:

Landratsamt:

1.	 Grußwort des Landrates

2.	Stellenausschreibung: Leitung des Fachbereiches Amt  
	 für Jugend, Familie und Senioren (m/w/d) eine/n Be- 
	 amtin/Beamten der 3. Qualifi-kationsebene, Fachlauf- 
	 bahn Verwaltung und Finanzen oder eine/n vergleichbare/n  
	 Verwaltungsfachangestellte/n mit Fachprüfung II (Verwal- 
	 tungsfachwirt/in)

3.	 Sitzung des Ausschusses für Umweltz und Natur am Mitt- 
	 woch, 18.12.2019 um 16:15 Uhr im Entsorgungszentrum  
	 Deponie Gosberg

4.	 Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung  
	 von Wahlvorschlägen für die Wahl des • Kreistags • Land- 
	 rats im Landkreis Forchheim, am 15. März 2020

5.	 Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbesei- 
	 tigung im Trubachtal (Landkreis Forchheim) für das Haus- 
	 haltsjahr 2019

Der Landkreis Forchheim sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für die
 

Leitung des Fachbereiches
Amt für Jugend, Familie und Senioren 

(m/w/d)
eine/n Beamtin/Beamten der 3. Qualifikationsebene, 

Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen 
oder 

eine/n vergleichbare/n Verwaltungsfachangestellte/n 
mit Fachprüfung II (Verwaltungsfachwirt/in)

Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen, 
die Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, finden Sie auf unserer 
Homepage unter: www.landkreis-forchheim.de
unter der Rubrik Karriere.



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 32 / 2019

–  194  –

4.



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 32 / 2019

–  195  –



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 32 / 2019

–  196  –



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 32 / 2019

–  197  –



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 32 / 2019

–  198  –

(2) Investitionsumlage

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
zur Finanzierung von Aus-gaben im Vermögenshaushalt (Umlage-
soll) wird auf		   51.000 €

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

Umlegungsschlüssel ist lt. § 22 der Verbandssatzung die Einwoh-
nerwerte der Mitgliedsgemein-den.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haus-haltsplan wird auf	   86.000 €

festgesetzt. 

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Egloffstein, den 17.12.2019

Stefan Förtsch

Verbandsvorsitzender

5.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur  
Abwasserbeseitigung im Trubachtal  

(Landkreis Forchheim) für das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti-
gung im Trubachtal wurde durch das Landratsamt Forchheim mit 
Schreiben vom 29.11.2019, Az.: 2/21 – 9410, zur Kennt-nis genom-
men.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. 
Art. 65 Abs. 3 GO vom 20.12.2019 bis 10.01.2020 in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti-gung im Trubach-
tal, Badstr. 166, 91349 Egloffstein während der allgemeinen Ge-
schäftszeiten öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Auf Grund § 10 der Verbandssatzung, Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zu-sammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Abwas-
serbeseitigung im Trubachtal folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit			
			   518.500 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit			
			   331.300 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Um-
lagesoll) wird auf		  456.500 €

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Umlegungsschlüssel ist lt. § 22 der Verbandssatzung die Einwoh-
nerwerte für reine Verwal-tungskosten und die angeschlossenen 
Gemeinden für Betriebskosten.


